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Wie @Moebius schon ausgeführt hat gelten die Ausführungen zur Arbeitnehmerhaftung auch
für Beamte. Nur in Fällen grober Fahrlässigkeit (dafür gibt es die Berufshaftpflicht) oder Vorsatz
(das übernimmt keine Versicherung) haftet der Beamte und auch nur im Innenverhältnis (!)
gegenüber dem Dienstherrn, nach außen übernimmt der Dienstherr den Rechtsschutz, geht in
Vorleistung und muss dann Rückgriff beim Beamten nehmen, aber solange man nicht
vorsätzlich gehandelt hat übernimmt dann die eigene Versicherung (in ihrem Interesse) den
Rechtsschutz. 

1https://www.lehrerforen.de/thread/47991-haftung-bei-klassenfahrt/?postID=460052#post460052
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